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Beilage zu Nr . 13V - er Karlsruher Zeitung .
Donnerstag , 1 . J «ui 18VA.

Badischer Landtag .
Karlsruhe , 2 . JMÜ 16 . öffentliche Sitzung der Er¬

sten Kammer unter Vorsitz des Präsidenten Oberhof¬
richter Obkircher .

Auf der Regierungsbank : Staatsminister vr . Zolly und
Ministerialrath JooS .

Tagesordnung : Benützung über den Gesetzentwurf „die
Rechtsverhältnisse der Altkatholiken bete .

"
, Berichterstatter :

Kreis - und HosgerichtS Präsident Hildebrandt . N .ch Er¬
öffnung der allgemeinen Dtskusston erhält zunächst das Wort

Frhr. v. Röder :
Es liege ein Gesetzentwurf vor , von dem er wünschen

Möchte , daß die Regierung solchen nicht vorgelegt hätte ,
uvd zwar im Interesse der Regierung , der die Durchfüh¬
rung große Schwierigkeiten bereiten werde , und im Interesse
des Friedens und der Kirche in unser « Lande . Ja Würt¬
temberg herrsche in kirchlichen Fragen Ruhe und es seien
doch dort */s Katholiken und *

ss Evangelische , während bei
uns gerade das Umgekehrte stattfände . Der vorgelegte
Gesetzentwurf habe eine rein kirchliche und eine politische
Seite .

In die kirchliche Frage sollte sich die Regierung und die
Kammern nicht einmischeo . Ja Glauben - fachen erlaube er
sich kein Urtheil , es sei Sache der Theologen und der Kir -
chevbetzörden . Jeder habe das mit seinem Gewissen selbst
adzumachen . Er wolle sich nur auf Gesetze beziehen .

Vor Allem habe er gesucht , stch die Sache klar zu machen ,
und dabet habe er mit Niemand stch besprochen . Er habe
sich die Fragen vorgelegt : Wer ist Bischof , wer ist Ka¬
tholik und wer hat Anthetl am Kirchenvermögen ?

Was zunächst die erste Frage betreffe , so sei als Bischof
für die kathol . Kirche des GroßherzogthumS Baden , nach
den zwischen Staat und Kirche abgeschlossenen und gesetzlich
bestehenden Verträgen , nur der kathol . Geistliche anznsehen ,
welcher

1) als eine von der Großh . Staatsregierung anerkannte
psrsovs grata , durch das Domkapitel in Fretburg zum
Bischof gewählt ist ;

2 ) auf das persönliche Ansuchen des Gewählten vom
Papst , nach vorausgegangener Prüfung über Glauben ,
Lehre nrd Wandel als Bischof ernannt und bestätigt
ist ; und

3 ) vor seinem Amtsantritt dazu inthronisirt ist .
Mitglied der kathol . Kirche im Großherzogthum Baden

sei nach dem mit Genehmigung der Großh . Staatsre¬
gierung eingeführten DiözesankatechiSmuS ( Seite 84 Frage 6 )
nur der Christ , welcher durch das Bekenntniß desselben Glau¬
bens und Theilnahme an denselben Sakramenten vereinigt
ist unter einem gemeinsamen Oberhaupte , dem Papst mü¬
den ihm untergeordneten Bischöfen .

Endlich stehe ein Rechtsanspruch an dm der kathol .
Kirche im Großherzogthum Baden zustehenden R chten und
»n dem Mitzenuß des der kathol . Kirche gehörigen Kirchen -
vermögenS nur dem Christen zu , der auch wirklich Katho¬
lik sei.

Alle diese Erwägungen führe er nur an , um nachzu¬
weisen, daß der Gesetzentwurf noch verfrüht sei , daß die
ganze alrkaiholische Bewegung noch nicht stch geklärt , keine
Bast - , vielleicht ttine Lebenskraft habe .

Was die politische Seite des Gesetzentwurfes betrifft , so
seien zunächst die Folgen dieses Gesetzentwurfes zu erwägen ;
durch den Gesetzentwurf werde der kirchlich konstitutrteu
Gemeinschaft von Altkatholiken die Mitbenützung der Kirche
und der kirchlichen GerLihschaften emgeräumt . Die Folge
werde dann die sein , daß diese Kirchen für dm Gebrauch
der wahren Katholiken geschloffen sein würden . Dieses
Veihä tniß sei in Konstanz und sei dahier bezüglich des
BetsaaiS eingetreten . Er habe nichts dagegen , daß den
Altkatholiken die Kirchen emgeräumt wü den , üb r welche
die Regierung allein zu verfügen habe . Auch Private
könnten ihre Kapellen in Sch öffern rc hiezu verwenden
lass n . D .gegm könnte in keiner Weise Kirchen , die der
katholischen Gemeinde angehörten , oegen den Willen der
Majorität einer ve >schwindenden M norität eingeräumt
werden . Durch den vorliegende « Gesetzentwurf würven f hr
bedenkliche Folgen erzeugt . JnSbesond re muffe er fragen ,
wie es stch verhält , wenn ein Geistlicher , der zum Allkatho -
liziSmvS übertrete , seine Gemeinde ve >lasse und keine Ge¬
wissens ikrupel sich daraus mach '-, im Genüsse seiner Pfründe
zu verbleiben ; ob die Gemeinde , die einen Anspruch auf
einen Geistlichen habe , diesen Pfarrer , der sie ve lassen
habe, noch wer er bezahlen müsse ? ES könnten diese M >ß -
stände unter Umständen sogar , die evangelisch -protestantische
Kirche berühren . Er habe zwar alles Zutrauen , daß , so
lange Staaksminister Jouy daS Staatsruder führe , in keiner
We .se eine Verletzung des V rmögenS der evangelischen
Küche herbeigeführt wüide , wie er dies auch in einer
Sitzung der zweiten Kammer in der anerkennenSwerthesten
Wesse geäußert hätte .

Hiewü sei jedoch bezüglich des Nachfolgers des StaatS -
»linisters noch keine Garante gegeben , welche allein durch
kin Gesetz herbeigeführt weiden könne . Wenn die Gottes¬
häuser von den zuständigen Kirchenbehörden den Altkatho -
liken eingeräumt würden , ohne daß damit ein Recht ver¬
liehen werde , so habe er nichts dagegen zu erinnern , auch
>ücht , wenn Setten « eines lutherischen Kirchengemeinde -
Raihes eine solche Erlaubnis ertheilt würde . Es sei sehr
IchätzenSwerth , daß in der evangelischen Kirche durch eine

liuSdrücklich« Bestimmung die Voraussetzungen der Mit¬

gliedschaft in derselben normirt seien . Nich § 4 der Kir -
chenverfaffuug vom Jahre 1861 gehöre nur derjenige Christ
der evangelischen Kirche in Baden an , der den evangeli¬
schen Landesfürstm als Landesbtschof anerkenne und nicht
wegen Reltgionsoerachtung oder unehrbaren Lebenswandels
öffentliches Aergerniß gegeben habe und von den kirchlichen
Behörden für ausgeschlossen erklärt worden sei. Ebenso
seien in der unirten evangelisch - protestantischen Landeskirche
als kirchliche Behörden und Vorgesetzten anerkannt der
Landesdischof , der Oberkirchenrath , die General -Diözesan -
synvde , der Kircherigemeinde - Rath und die Kirchenzemeinde -
Versammlung . Bei den Altkatholiken dagegen fehle es noch
an einer bestimmten Abgrenzung der Mitglieder von andern
Seckten , überhaupt sei die ganze Bewegung noch im Flusse
und man hätte deßhalb noch mit der Erlassung eines Ge¬
setzes warten sollen , ohne daß er hiebei den Inhalt des
Gesetzes selbst angreifen wolle .

Frhr . v . Bodmann : Bei seiner gestrigen Ankunft da¬
hier sei er von der Nachricht überrascht worden , daß sein
Freund Graf von Kaqeneck , der in der Kommission den
katholischen Standpunkt vertreten habe und auch in der
heutig n Verhandlung Habs vertreten wollen , erkrankt sei.
Ec habe nunmehr übernommen , mit seinen schwachen Kräf¬
ten den katholischen Standpunkt zu vertreten , dabet werde
er stch aber der möglichsten Objektivität befleißigen , da ja
die Debatten über Glaubenssätze am leichtesten die Ge -
müther erregten . Er wolle nunmehr zu den einzelnen
Punkten übergehen , nämlich zum Dogma der Unfehlbarkeit ,
zur Frage über das Primat de« Papstes , und zu der ent¬
scheidenden Frage , ob die sog. Altkatholiken noch als Katho¬
liken zu betrachten seien und Ansprüche auf das katholische
Kirchenvermögen hätten . Was das erstgenannte Dogma
betreffe , so unterliege selten ein Satz so vielen falschen
Auslegungen theils au « Mißverständniß , thetls aus bösem
Willen .

Das oberste Lehramt sei nichts Andere « als ein oberster
Gerichtshof in Glaubenssachen . Im Lause der Jahrhun¬
derte seien eine Reihe von Streitfragen in Glaubmssachen
erwachsen , die hier von einem höchsten Gerichte entschieden
würdm , Hegen welches keine Berufung zulässig fei. ES
sei die Lehre vom obersten Lehramts des Papstes stets die
Lehrmeinung der Kirche gewesen . Redner beruft sich hiebei
ans Sätze in Schulte ' « Kirchenrecht und dessen Quellen des
Kirchenrechts , und sucht aus diese« abzuletten , daß wenn man
stch den Entscheidungen des Papstes anlerwerfcn müsse , eS
glächgiltig sei , ob man dies thue , weil man sie für un¬
fehlbar halte , oder aus andern Gründen . Wenn man daran
Anstand nehme , daß das Dogma des unfehlbare « Lehr¬
amts sich nicht bloS auf dem Gebiete des Glaubens allein
halte , sondern sich auch auf jenes der Sitten beziehe , so
fei eine etwaige Beforguiß ganz unbegründet , denn eS sei
nach herrschender Meinung der K rche zunächst darunter
nur „die Erklärung der zehne Gebote Gottes " verstanden ,
ohne daß die Kirche hicmit in die Machtsphäre des Staa .s
eingreifcn wolle . Ferner werde das Dogma der obersten
und unmittelvaren Jarisdikltonsgewalt deS Papstes von
den Altkatholiken nicht anerkannt , und befürchte die Staats -
re . ierung durch dasselbe eine Beeinträchtigung der Staats¬
gewalt Insbesondere nehme man an , daß die Stellung
des Bischofs und des KnchenregimentS gegenüber dem
Staate alterirt werde . In Kap 3 der päpstlichen Bulle
ser jedoch auSorücklich am Schlüsse erklärt , daß der biichöf -
l chm G walk durch die Gewalt des Papstes in keiner
Weise Eintrag grschebe , und es sei dort die bischöfliche Ge¬
walt ausdrücklich anerkannt und bestätigt .

Was die Frage betreffe , ob die Akka holiken noch Katho¬
liken seien , so beständen hierüser 2 Ansichten . Die eine
sei die der katholischen Küche , die stch auf eme fast 2000jährige
Tradition uno dir Aussprüche der g ößlen Kirchenrech .eteürer
stütze , die andete Ansicht sei die einiger großh . badischen
Jurist n — anders kö -me er es nicht bezeichnen . Durch
die Gesetzgebung vom Jahr 1860 sei das kirchliche Ver -
ocdnungSrecht der Schranke unterworfen worden , daß kerne
Verordnung der Küche , die in bü gerliche oder staatsbür¬
gerliche V . rhältmfse eingreife , rechtliche Geltung beanspru¬
chen können . Man mache jetzt einen Unterschied zwischen
dem Erwerb eines kirchlichen StaatsbürgelrechtS und dem
Schutze in d m erworbenen kirchlichen SiaatSbürgerrecht .
Nevuer habe jedoch noch nie etwas von einem kirchlichen
Staatsbürgerrecht gehört und wohl die andern Mitglieder
deS Hauses auch nicht . Man suche nun diese Ansicht durch
den § 18 der Verfassung zu begründen , in welchem die
Gew isenSfreiheil garantirt ist, die jedoch durch die erwähn¬
ten Dogmen nicht bedroht sei, denn wer nicht glaube , w <S
die Kirche lehre , kö ne auslreten . Der § 20 der Verfas¬
sung garanlire die Gcnußberechtigung am Kirchenvermögen ,
aber nicht der Einzelnen , sondern nur der kathol -schen Kirche
als Korporation . Von j her habe der Rechtsgrunds tz ge«
gölten , daß der aus einer Korporation Austrctende kttnen
Anspruch auf einen für t ; n auszuscheidenden Taeil am Kor -
porationSvermögen habe . Man säge ferner , cS sei nicht
Sache des Staates zu entscheiden , wer noch Angehörig r
der katholischen Kirche sei, wahrend man doch in demselben
Augenblicke die Altkatholiken noch als ächte Katholiken er¬
kläre und sogar im Berichte sie noch als römisch -ka' holische
bezeichne . Er finde hierin einen unlösbaren Widerspruch .
ES sei hie » eine protestantische Anschauung . Im Schooße
des Protestantismus seien verschiedene Richtungen im Be¬
kenntnisse des Glaubens möglich , Nicht ab . r in der katho¬

lischen Kirche . Dieser Anschauung stehe die oben erwähnte
kirchliche Auffassung gegenüber

Er sei sehr überrascht gewesen über de» Satz sub IV . im
Berichte : „ Ob die Katholiken , welche die neuen Dogmen
nicht anerkennen , auch dem katholischen Ktrchenregimente
gegenüber noch als Katholiken gelten , sei eine Frage , die
uns nicht berührt und nicht zu erörtern ist .

"
Hier habe

stch der Berichterstatter seine Aufgabe offenbar sehr leicht gemacht .
Jedenfalls habe hie kirchliche Vorgesetzte Behörde zu ent¬
scheiden über die Kircheuangehöttgkeit der Altkatholiken , wie
die badische Staatsregierung über das Staatsbürgerrecht
eines Badensers . Redner destnirt nun ausführlich , wtr
nach Ansicht der Kirche Katholik sei , wer nicht . Die sog.
Altkatholiken seien von der katholischen Kirche abgefallm ,
indem sie stch nicht blos der kirchlichen Lehrautorität nicht
unterwerfen wollten , sondern auch noch trotz der Warnung
Döllingers eine eigene Genossenschaft unter einem eizeaen
Vorsteher bildete . Der altkatholischen Bewegung hätten sich
Viele ans Ueberzeugung angeschloffen , dagegen müsse man
wohl zugeben , daß viele Elemente sich ebenfalls angeschloffen
hätten , die schon längst auf gespanntem Fuße mit der Kirche
lebten und nach dem Volkswitze genug gestraft seien , daß
sie jetzt in die Kirche müßten . Dies sei nicht die Kirche ,
die auf den Fels Petri gegründet sei. Der Wagen sei im
Rollen und die gläubigen Elemente unter den sog. Altkatho -
Men würden ihn nicht mehr aufhalten können . In etwa
2 Jahren lasse stch wahrscheinlich die Frage , ob die Alt¬
katholiken noch Katholiken seien , viel leichter beantworten .
Der großh . Staatsminister habe gegen den Vorwurf prote -
stirt , als begünstige die großh . Regierung die altkatholtsche
Bewegung . Man könnte jedoch sehr leicht auf diesen Ge¬
danken kommen , da so viele abhängige Leute und Beamte
und sämmtliche AmtS -Verkündigungsblitter die Bewegung
unterstützten . Er müsse jedoch hier abbrechen , und wolle
nicht von Liberalismus und dem Kulturkämpfe , zu welchem
die altkatholische Bewegung als Hrupthebel benützt werde ,
reden . Er fühle , daß er immer darauf zu reden komme und
erregt werde . Nur wolle er noch aufmerksam machen , wie
leicht man es den Geistlichen gemacht habe , zum Altkatho -
lizismuS überzutreten . Hiemit verbinde er die Anfrage , w 'e
es sich verhalte , wenn ein Geistlicher , der zum Altkaiholtzt «-
mus übertrete , seine Pfründe behalte und dann wieder eine
besoldete Anstellung übernähme , da doch Niemand zwei
Wänden haben könne . Es sei nicht zu wundern , wenn
ia den jetzigen Verhältnissen einige Geistliche übertreten
würden , wahrend dagegen weitaus die Mehrzahl der katho¬
lischen Kirche treu blieben , die schon viele harte Verfolgun¬
gen erlitten habe und mit jeder Verfolgung stets schöner
und neu gekcäfligt hervorgegangen sei. DaS sei sein und
aller Katholiken Trost .

StaatSminister vr . Jolly : Obgleich er anfänglich be¬
absichtigt habe , die Dtskusston noch weiter fo« ichr>ite -, zu
lassen und dann erst den Standpunkt der G ' vßh . Regie¬
rung darzulegen , so nölhigten ihn doch die von d n Vor¬
rednern gerichteten Anfragen uno Angiffe , schon jetzt in
die Debatte einzugrerfen . Der Vorredner habe in der an
ihm gewohnten liebenswürdigen und milden We se d . n Vor¬
wurf gegen die Regierung erhoben , daß sie zwar nicht ge«
rcde die altkathousche Bewegung unterstütze , daß es aber
roch wenigstens so den Anschein habe . Dies habe der Vor¬
redner namentlich daraus gefolgert , daß so viele Beamte —
avhängige Leute , wie sie der Vorredner genannt h .be —
stch der Bewegung angeschlossen hätten . Redner müsse aufs
entschiedenste dagegen prottsttren , als ob die Großh . Regle¬
rn g irgendwie einen Einfluß in dieser Richtung aus die
Barten ousü te . Die Pflcht der Regierung sei es , die
richtige Handhabung und Ausübung der den B amien an -
vertrauten Amtsgewalt zu überwach n . Aber niemals habe
weder er noch irgend einer seiner Kollegen aus di« Beamten
in Hniicht ihres Privatlebens einznvttken gesucht , ioSbe -
sonture aber in Sachen des Glaubens . Er würde das
Gegentbeil als kine Verletzung s tner Amtspflicht und ersten
menschlichen Pflicht und g radezu für eine Sünde halten
— wenn man doch einmal von Religion und Glaubeus -
sach « rede . Was sodann die Am s -Verkündigungsblätter
betreffe , die nach der Beoauplung des Vorredners sämmt -
iich für die alrkaiholische Bewegung einträten , so lese er
dttselb n nur selten uno nur tbeilweise , wenn ihm dieselben
wegen einer besondern Veranlassung vorgelegt würden . Die
R giervng st he mit der Redaktion dersech n in keiner Be¬
ziehung . Auf den Vorschlag d . r Bürgermeister und Be ->
zirksräthe würden die gelesensten Blätter der Amtsbezirke
als Amts - Verkündigungsbätter bezeichnet.

Die Regierung könnte also nur strafweise gegen diese
Blätter du - ch E tzühuig der Eigenschaft als Amts - Ver kün -
digungsblart einschreiten , sofern der In ? alt derselben gegen
Gesetze oder Anordnungen der Startsbehörd n stch richtete .
Würde man also in dieser Weise gegen die AmtS -Verkündi -
gungsblätter wegen Begünstigung d. S AlikatholizirmuS ein -
schreiten , so würde man nicht unparteiisch stch verhalten ,
sondern gerade gegen den AitkataolizismuS auftreten .
DaS aber werde von der Regierung nicht geschehen.

Den Gesetzentwurf selbst anlangend , sei derselbe be¬
kanntlich nicht eine Vorlage der Groß - . Regierung , sondern
aus der Initiative der Zweiten Kammer hervorgegangen .
Nach der Stellung jedoch , die er im andern Hause bei der
Berathung des Gesetzentwurfs genommen habe , sei er als
der Adoptivvater desselben anznsehen . Nachdem derselbe von
zwei Selten angegriffen worden sei, wolle er denselben nicht



wie einen autgesetzten Findling schutzlos lasse«, um so mehr,
als er für die wesentlichsten Sitze nicht No» Adoptivvater,
sondern Lchter Vater sei, sür die er stet- eintreteu werse
und die man seines Erachtens unmöglich fallen lassen könnte.
Die Angriffe gegen den Gesetzentwurf bezögen sich theitS
auf die Opportunität, thetlS aus den rechtlichen Inhalt des¬
selben. Was den erstgenannten Vorwurf betreffe, so könne
er diesen am leichtesten begreifen. Auch er habe sich früher
die Frage vorgelegr, ob es wohl zweckmäßig sei, die in dem
Gesetzentwürfe behandelte Angelegenheit jetzt anzuregen und
zu behandeln . Er habe sich aber wohl gehütet, diese Frage
zu beantworten, da er sie lediglich als eine akademische Frage
betrachte, bei der man dre Gründe pro und contra vrnti-
liren könne. Denn jetzt sei ja die ganze Sache angeregt
durch oen Initiativantrag der Zweite» Kammer , man sei
jetzt vor die Entscheidung der »^katholischen Frage gestellt
und muffe jr oder nein sagen. Wollte man jetzt, well
man dre Anregung der Frage noch nicht sür opportun halte ,
„Nein" jagen , so würde man den Antrag adtehnen , statt
die Lösung Lessilben nur zu verschieden.

UedrigenS stehe es mchr so schlemm mit der Opportuni¬
tät Frage. Es sei zwar mö^l .cy uns vielleicht wahrschein¬
lich, o . tz eine gewisse Erregryeic , unter Umständen sogar
Letbenscyaft sich an eie Beralhuag uno Vcrhanviung dieser
Frage ankaüpse. Vlettelcht wrrke aber auch die Auseinan¬
dersetzung uud E . öclerung der U sachea und Wirkungen
der aukalholiichen Bewegung vorlheilyaft, inorm sie Auf¬
klärung statt Erregung oerorcrre uno das badische Volk,
d ssen vuldsamcr Smn stch stetS bewährt habe, veranlasse,
auch daS R cht des Gegners anzuerkeauen . Ob übrigens
dle,e Verhandlung tu der einen ooer andern Weise — ent¬
weder zur Aufregung over Aufklärung — wirken möge,
könne jetzt nicht mehr ausschlaggebend tu Betracht kommet »,
da ja ver Street auch abgesehen von dem Ealwurf vor-
hanven sei und fongehen werde Dre Oppsriunttät könne
ab.r überha pl nicht mehr entscheide»,, da eine größere Anzahl
vo .i SluarsuUg »Höngen vor uns getreten seren wrt ver
Bitte , tyuen in rrnem Nothstaave Rechtsschutz zu gewäh¬
re». ES wäre äußerst beklaget.»werry , wenn oie großh .
Regierung zu entgegnen geuöryigl wäre, daß sie zwar ore
Itolhtage urrd den Anspruch der Petenten aus Rechtsschutz
aue-k nnen, aber von der wirklicheu Leistung des Rechts¬
schutzes Adstaao nrhmeu muffe, um dre damit verkaüpfte
Beunruhigung, Aufregung uno Letoeaschaft eiaes Thetis ver
SlaatSoü. ger zu vermelden.

Z» solcher Suuatwu löane stch wohl einmal eine Negierung
ausnahmsweisebesinnen. Das sei aber dann sehr oekragenS -
werry. Z tzl uno sür die Grvbh Regierung sei es Gon
Lov nicht ver Fall ; sie sei stark genug , um die obschwe»
beade Frage uuvttümmert um etwaige Aufregung einzelner
Gruppen von Staatsbürgern zum Ausrrage zu bringen.
Da souach vte Opportunität - Frage durch das Faktum ver
wirklichen AurnsUlig des staatlichen Rechtsschutzes hlnw g
falle, so komme man also auf dre Hauptfrage , ob die A .r-
katholikeu erneu Rechtsanspruch auf Schutz deS Staates in
ihren Rechten als Mitglieder der katholischen Kirche hätten.
Diese Frage müsse bejaht werden , wre oteS in unübertreff¬
licher Krarheit tu dem Kommisstonsbertchte dargelegl sei,
und wie er auch im andern Hause bereits auSgeführt habe.
Seit den vatikanischen Beschlüssen vom 18 . Juli 1870 be¬
stände ein Zwiespalt in der katholischen Kirche zwischen den
Katholiken, vte sich denselben unterworfen hätten, uud den¬
jenigen , weiche an dem Glauben der katholischenKirche vor
dem Konzile fest hielten . ES bestehe nun kein Zweifel ,
daß diese vatikanischen Konzilbeschtüffe tu unserm Lande
keine rechtliche Geltung hätten , und sei man hierüber seit
fast vier Jahren einig . Daraus resutlire aber , daß Der¬
jenige, der diesen rechtlich völlig irrelevanten Beschlüssen
stch nicht unterwerfe, kein Recht aus diesem Grunde ver¬
lieren könne. Ohne auf die Dogmen selbst eingehen zu
wollen , sei doch zweifellos , daß die durch die vatrkautschen
Beschlüsse festgepellten Sätze in dem sinne neu seien , als
man vor dem Konzil kirchlich und rechlich Katholik sein
konnte, ohne an dre Unfehlbarkeit za glauvea. ES möge
zwar Manche geben , deren subjektiver Glaube es sei , daß
dieselben Sätze schon von jeher gegolten hätten. Eben so
fest stehe aber auch , daß viele Millionen von Katholiken
thetlS diese Sätze bestritten , thetlS nicht glaubten , thetlS
nicht kannten, und doch als Katholiken auch tm kirchlichen
Sinn angesehen woroen seien. Spreche man sonach den
vatikanischen Dekreten jede rechtliche Geltung ab , so seien
mithin auch die Aitkatholiken als Katholiken anzusehen.

Wenn der Vorredner einen Wioerspruch darin erkenne,
daß der Staat, der die Allkatholtkeu als Katholiken aner -
keune, für irrelevant halte , ob dieselben auch dem katholi¬
schen Kuchearegimeut gegenüber noch als solche gelten, so
sei dir» unrichtig . Denn von jeher habe der Staat , und
zwar durch richterliche und Verwaltungsorgane in recht¬
lichen Angelegenheiten , wie z. B. bei Stiftungen rc. dar¬
über entschieden, ob e-.ne Perfon als Kalholck zu betrachten
sei oder nicht, ohne der Entscheidung der Kirche vorgreifen
zu wollen , ob der Betreffend « auch tu religiös- kirchlicher
Beziehung atS Katholik gelte. Der Staat Mlsche stch
nicht w vte Frage, welche von den beiden Parteien inner-
halo der katholischen Kirche, dre stch gegenseitig des Abfalls
b schuldigten, m religiös k .rchllcher Bejahung Lcht kaihorijch
s« . Die von dem eisten Rcvr er gcsch.hene Vergleichung
d -r ÄUkathoUkea mit den Altlutherauern treffe nicht zu.
Wer aus eraerKirche auSschetde, wert ihm deren Glauben«-
bekeanl»>rß zu weil ooer zu enge g faßt erscheine , könne nicht
dre Rechie eures Angehörigen dusir Kirche ansprechen und
nur rm Bere ue mit andern eine Sekte bilden . Da» We¬
sentliche der Frage aber sel gerade , daß die Attk^ holtcea
Lln,t »uSgefchredea seien. Wenn der Vorredner von -wei¬
fe,haften E»emmten spreche, die sich der atrkalhoiijchen Be¬
wegung ang schreff n hüten , so wäre diese Arußeruvg b ssir
unrerdlr. ben, da Nuwar d sich dre Entscheidung darüber Zu¬
trauen tönne, ob Jemand ohne Unheil und ohne religiöse
Motwk sich an eruer relrg.ösiu Bewegung betyelligt habe.

Da» unanfechtbare Prinzip de» Gesetzentwurf » bestünde
sonach darin, daß den Attkatholiken , da sie noch Katholiken
seien , auch diejenigen Rechte etngeräumt werden müßten ,
auf die sie als solche Anspruch harten. Diese» Prinzip sei
in Art . 1 enthalte» , der also nicht etwa » Neues enthalte,
sondern bereits bestandene- Recht zum Ausdruck bringe und
formulire. Wer demnach Art. 1 oder auch Art. 2 angreife ,
richte seine« Angriff gegen das bestehende Recht und ver¬
lange eine Abänderung desselben.

Sofort nach der Erklärung der Regierung , daß die va¬
tikanischen Dekrete keine rechtliche Geltung beanspruchen
könnten, hätte man die Regierung der Rechtsverletzung be¬
schuldigen müssen, wenn man Art. 1 de- Gesetzes avgrei-
fcn « olle. Aehnlrch verhalte eS stch mit Art. 2 des Ge¬
setzes. Mau habe doch die Attkatholiken , die den B .schof
von Freiburg als abgefallen ansehen , schützen müssen gegen
die I ans scktione gemalt desselben . Die Regierung habe beß-
halb den von ihnen gewählten Bischof anerkannt. Unrich¬
tig sei daher die Behauptung des Fchrn . v. Röoer, daß als
B .schof nur zu betrachten sei, wer vom Domkapitel zu Fret-
brog gewählt worden fei rc. Mau hätte schon bei Beginn
des Landtags diese Anerkennung des B .schofS als rechts¬
widrig angrttfen müssen, während doch in dem H mse mit
großer Majorität eine Dotallon sür die Attkatholiken be¬
willigt worden sei.

Der Vorrecner habe behauptet , daß man durch Mißver-
staadniß und Uebertreibung die vatikanischen Dekrete in
Mißkredit gebracht habe, während hiedurch ja nur eia ober¬
ster Gerich '.Syos zunächst in Glaubeussachen konsttruirt wor¬
den sei. Redner haue es nun schon für eine starke Zu-
mulhung, daß ein einzelner M - nfch in Form von jurrstll
Ichen Dekreten ausspricht, das sei wahr oser nicht, und das
muffe Jedermann drt seiner Seele Seligkeit unbedingt glau¬
ben. Dieses allein schon müsse Oppostltoa Hervorrufen ,
da man dre gelllige F .erheic nicht drs zu diesem äußersten
Punkte negiren köuue, ohne oen Widerspruch herauszufordern.
Er wolle jeooch hierauf nicht eingeyen, sondern dies nur in
Parenlh se bemerken. Die vatikanischen Dekrete gingen
aber o»et weiter, oa sie stch auf va« Gebiet ver Sitten er-
ftreck .en. S t darunter nach Ansicht des Vorredner - auch
nur die Auslegung der 10 Gebote verstanden , so gehe dir»
doch viel zu weit , da diese stch auf die ganze staatliche Ord¬
nung im Zivilrechte und Strafrechte b zö^ea und Man un»
mögttch ua,ece grsammten R chteeurnchtungen , die wich¬
tigsten EkiungenschafleadeS Kulturlebens, den Entscheidungen
eines Souveräns, der allen unfern nationalen Anschauung .»
und Bestrebungen völlig fern stehe, blindlings unterwerfen
töune. Von dieser eminenten Bedeutung sei da- Dogma
vrr obersten und unmittelbaren Jurisvikllonsgewalt des
Papstes nicht. Nachdem man aber Jahrz hate hindurch bera-
»hea und verhandelt habe über die Grenzen der Episkopal¬
gewalt gegenüber dem Staate , habe durch dies Dogma mit
einem Schlage der Papst das Recht beansprucht , in jeder
einzelnen Diözese die Nichte eines Blfchoss unmittelbar auS-
zuüven ohne alle Rücksicht auf den eingesetzten Bischof.
Auch dieses Dogma widerstreite dem bestehenden R -chte
und der Hoheit und Selbständigkeit deS Staates.

WaS die übrigen Bestimmungen — die eigentlichen AuS-
führungsbestimm ungen — des Gesetzentwurfs betreffe, so sei
allerdings der Mangel an ihnen bemerkoar , daß sie sehr
unbestimmt gefaßt seien , was Redner am unangenehmsten
zu empfinden have. Auch die Kommission habe die Frage
nach einer bestimmten Fassung vmltlirt uud schließlich die
Uamöglichkeit eingesehen, etwas Besseres zu fiuven .

Die Verhältnisse, die der Regelung bedü ften, seien noch
zu sehr im Flusse und ließen stch in ihrer Bedeutung und
Tragweite noch nicht übersehen . Man köane nicht entgegen-
hatten, man hätte also mit einem Gefetzentwurf noch ab-
warten solle» ; denn man muffe eben oem bestehenden Noth-
stande abhetsea , so gut mau könne. Die in den Ausfüh -
rungsbestimmungen enthaltene generelle Instruktion an die
Regierung regele zunächst die Voraussetzungen , unter denen
eine kirchliche Gemeinschaft die Rechte des Art. 4 anspre¬
chen könne. Unter diesen lege er am meisten Werth auf
das Ersorderniß der k.rchlichen Konstitutrung der Gemein¬
schaft, da hierin eine Garantie liege, daß nicht auf Grund
eingetretener Verstimmung und politischer Opposikionssucht
stch kirchliche Gemeinschaften bilden würden. Durch die
Aufstellung dieser Voraussetzungen, die Redner einzeln er¬
wähnt, sei doch dem Ermessen der Regierung eine gewisse
gesetzliche Schranke gesetzt und dasselbe einigermaßen ein¬
geengt und somit eine Verbesserung des jetz

'
gen Zustandes

erreicht.
Ebenso wie die Voraussetzungen seien auch die Folgen

der Koustituirmig einer solchen Gemeinschaft richtig aufge¬
stellt. WaS insbesondere die Pfründen betreffe, so sit be¬
stimmt , daß derjenige Priester, der übertrete zum Altkatho -
lrziSmus , ferne Pfründe vehatte, selbst wenn die Gemeinde nicht
übertrete. Es sei dies jesoch keine Folge des Gesetzentwurfs ,
sondern des bestehende» RcchtS, das die vatikanischen Dekrete
nicht anerkenne . Uebrigens komme die- auch dem Priester
zu Gute , der stch dem vatikanischen Dekrete unterwerfe,
während seine Gemeinde übertrete. Denn jeder Bencfisiat
habe ein wohlerworbenes Recht auf seine Pfründe . Die
Bestimmung , daß bet Erledigung einer Pfründe dieselbe der
Mehrheit zu überweisen sei , set eine der Billigkeit entspre¬
chende . Da« P ojekl, die Pfründen zu theiten oder mit
Auslagen zu belasten zu Gunsten einer Minorität, habe er
nicht acopiirt , um nicht den Schein der Begünstigung de«
At .kaiholrziSmuS auf stch zu ziehen. Wenn mau eine grö¬
ßere M jor .tät etwa von rc. hätte aufstellen wollen , so
wäre dies nur einmal möglich gewesen , da sonst bei Er-
ledigungsfällen leicht kerne der beiden Parteien eine solche
Majorität gehabt hätte. Die Tbetlung des örtlichen Kuchen-
verwögenS zum Genuß sei übe h rupt nicht angegriff .n wor¬
den und entspreche auch vollkemmen d .r Billigkeit .

Was die den Attkatholiken einzuräumendc Mubenützung
der Kirchen und >er kirchlichen G- räihschaflen bemfse, jo
gehöre nicht er« Uebeuuaß von Duldung dazu, wenn mau

Denjenigen, die bis jetzt zusammen vereint al» Glich« d«,
selben Kirche die Kirchen u. s. w. benützten, die ab«^ .
lungSweise und suceesstve Benützung einräume. Man such ,
allerdings diese Duldung zu erschweren oder unmöglich »»
machen, indem man von einem Sakrilegium rede. Jcd^a
sei bereits tu unserem Lande in einem Orte längere Sch
wieder römisch katholischer Gottesdienst in der Kirche von
einem Priester gehalten woroen , in welch « altkatholisch«
Gottesdienst stattgkfunden hätte. Dasselbe Verfahren wäre
nahezu auch in Konstanz von einem die vatikanischen De¬
krete au« kennenden Priester beobachtet worden , wenn nicht
ein äußerer Zufall die Abhaltung de- neukatholrschen Got¬
tesdienstes verhindert hätte. WaS diese beiden Priester al»
nicht unerlaubt angesehen hätten, sei von sehr tüchtig«
Kanonikern als dem kanonischen Rechte entsprechend er¬
klärt worden . Ob diese Anschauung nicht auch hm,,,
ner und christlicher sei, wolle er nicht näher « örtern
sondern nur darauf Hinweisen, daß durch die» Vorgehen
der Kurie hauptsächlich die den vatikanischen Beschaffen
stch unterwerfenden Katholiken iu's Gedränge kämen nnd
wohl schließlich Ansehen würden, daß nicht der Staat e«
sei , der sie an der öffentlichen Gottrsvrrehrung hindere.
Jedenfalls werde die Regierung drffenungeachtet gegen sitzen
Theil die möglichste Schonung bei Regelung der Mitbe¬
nützung rc. eintreken taffen. Denn die Regierung wolle
den Römisch Katholischen nicht etwas nehmen , um sie M
kränke«, sondern sie wolle nur den Attkatholiken etwa- ge,
ben, worauf ste gegründete Rechtsansprüche hätten.

Graf v. BerUchtngen erwähnt zunächst, daß — wie
Frhr. v. Bocmann heute — er Jahrzehnte in politioi, st«»
in der Minderheit gewesen set und sich mit drm Satze ge¬
ll östet habe, „vlll Feind , viel Ehr " . Er stimme dem Ge-
s tzvorschlag bei hauptsächlich auf Grund de« 8 18 der Ver-
fassung, der die Gewissensfreiheit garantire . F - Hr. v. Ri¬
ver have die von ihm bekämpfte Vermögenslcrttung wohl
mit der nach Art. 4 Zisf. 3 allein zurä'stgen Therluug de«
Genusses zwischen den beiden Parteien in ver katholische»
Kirche verwechselt. Aach theile er Nicht die von demselben
Redner gehegten Besorgnisse bezüglich der Protestant schm
Kirche. Ihm peisönlich set jede Vorlage über eine E .s-u-
bahn im Murgthal oder Ovenwatv weniger unangenehm
und widerlich gewesen, als diese Gesetzvorlage. Da tue alt-
kathor sche Bewegung stch über ganz Demschland , ja ganz
Emept erstrecke , so hätte er gewünscht , daß die Reich»«
r g erung die ovschwednde Frage zu regeln unternommen
hätte , da man ja dre Kowpelenz de« Reiche» auf sioem
Reichstag erweitern könne. Das bisherige Verfahren der
Regierung erscheine ihm als völl g korrekt und hätte er ge¬
wünscht , daß ohne diesen Gesetzentwurf ein festes Recht
durch gerichtliche Entscheidungen , welche die U theile de»
OverhofgenchtS als Präzedenzfälle vor stch hätten , stch
herausde d .-. Die Koaimi,fion habe jedoch ebenfalls rin
Gesetz für nölhig erachtet und begreife er nur nicht d«
Lärm , den dasselbe hervorgerufen habe. Die katholische
Kirche « erde durch dies Gesetz nichts außer einigen Pfarreien
verlieren . Die Bewegung felbst lasse ihn kühl , denn ste
trage so ersichtlich den Stempel der Halbheit auf stch, da»
eS stch kaum der Mühe lohne , ein Programm wie das alt-
kathollsche aufzustellen . Ec vermisse einen Ullrich v. Hutteil
und diejenige Opfersieustgkeit, die mit einer rel -giösen Be¬
wegung verbunden sein müsse. Hier sehe er nur einen von
Anfang an gut dotirten Bischof und wohlsttutrte Pfarreien,
dagegen nichts von irgend welchem Martyrium. Er wünsch«
zwar persönlich keineswegs , daß wieder Tausende sür den
Glauben stch hinschlachten ließen oder ein 30jähriger Krieg
entstünde ; aber doch hätte es einen besseren Einoruck ge¬
macht, wenn die neue Bewegung unter Opfern der Glän-
btgen und Entbehrungen der Geistlichen stch dennoch Bahn
gebrochen hätte.

Ueber die Dogmen selber wolle er stch nicht äußern, da
er Jedermann nach seiner Fayon selig werden lasse . Nur
komme rS ihm fast unbegreiflich vor , daß Jemand Alle»
glauben köane außer der Unfehlbarkeit des Papstes und
diese ihn zur Trennung von den übrigen Gläubigen ver-
anlaßte. Er wolle jedoch keinen Stein werfen aus Die¬
jenigen , die stch auflehnten gegen etwas , was man ihn«
zu glauben aufnöthige , nachdem unsere Voreltern so glor¬
reich diesen Kampf geführt hätten. Die altkatholische Be¬
wegung lasse stch vergleichen mit der Opposition unter den
badischen Protestanten gegen die Agende , die man vor 1b
Jahren habe aufoctroyiren wollen . Er könne ohne Vor-
urtheil dem Gesetze zustimmeu. Wenn die Bewegung nicht
fortschreite , werde ste wie der Sand a« Meer verlaufe».
Vielleicht aber überhole ste den Protestantismus , wie die»
schon in Bezug auf die Bijchofswahl der Fall sei. Ber-
muthlich werde schon beim nächsten Landtag eine Aenoe-
ruog des vorliegenden Gesetzentwurfs nölhig fallen .

Frhr. v. Röder wendet stch hierauf gegen Frhrn. v. Bob-
mann und bekämpft die Ansichten , al- ob innerhalb der
protestantischen Kirche verschiedene Sekten herrschten. Gege»'
über dem Großh. Staatsminister habe er zu bemerken , daß
die Anerkennung des Bischofs der Attkatholiken in der Kam¬
mer noch nicht zur Sprache gekommen fei, und daß er gege«
die ins Budget aufgenommene Dotation der Attkatholiken
gestimmt hätte. Wenn ganze Städte oder Gegenden über-
träten zum Alikatholizismu « , verstehe stch von selber , daß
auch die Kirchen und das kirchliche Vermögen übergehr.
Im Uebrigen sei er ebenfalls der Ansicht, daß die fraglich«
Angelegenheit von dem Reiche zu regeln gewesen sei.

Geh. Rath vr . Ren and : Er werde für daS Gest»
stimmen, obwohl er schwere Bedenken dagegen habe. Deß '
halb würsche er seine Asst-mmung za mollvtren.

Ich halte vorerst das Gesrtz für verfrüht.
Die Verhältnisse der sog. Altkatholiken seien dermalen

durchaus unreif, unfertig und flüssig. Ste eigneren sich
deßhatb noch nicht zu einer gesitzlichen Regelung. Bissig
hätte man dam t gewartet , bis stch heraasgesrelll habe , ob
dem Attkatholrzismus eine Zukunft blühe oder nicht, da da»
Eine wte da« Andere im Bereiche der Möglichkeit liege.
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HiNi spreche frellich von einem Nothstande , in welchem
» die Altkatholtken befinden sollten , und dem durch ein
.Mystisches Gesetz abgeholfea werden müsse. Er der-

eine solche Auffassung nicht zu theilen. Zn Baden
Ostens sei einem solchen Nothstande durch das Verhrl -
^ der Großh. StaatSregiemng vorgebeugt. Diese habe

zlltkatholiken die zu ihrem Gottesdienste nöthigen Räume
erschafft, so oft es Noth gethan habe ; denn überall wäre

nicht vöthig ; in Heidelberg z . B. sei den Altkatholtken
Einmischung der Regierung die UniversttätSkirche zur

«Haltung ihres Gottesdienstes eingeräumt worden.
^ ,cht weniger habe die Staatsregierung den alikatholi-
tza, Bischof als Bischof der Allkatholikeu für das Großherzog-

anerkannt , — so wie endlich auch in pekuniärerHinsicht
gr die dringendsten Bedürfnisseder Altkatholiken durch einen
yn den Ständen bewilligten Nachtrag zum Budget gesorgt .

Hierbei hätte mau sich bis jetzt beruhigen und abwarten
Aven, bis die Verhältnisse der Mkatholikeu sich fester ge-
Met und die noch sehr unbedeutende Zahl derselben zu -
M «« e» hätte.

Za dieser Auffassung werde er durch den Umstand be-
Lrtt, daß die gegenwärtige Vorlage nicht von der Großh.

ßtaatsregterung henührt, . welche, am besten in der Lage ,
daen vorhandenen Nvthstand zu erkennen , nicht Unterlasten
KM würde, hier die Jaittattoe zu ergreifen, wenn sie sich
jberzengt hätte, daß ein Gesetz hier Noth thue.

Wende er sich nun zur Vo >lage selbst , so sei er mit dem
tzrtazipe, von welchem dieselbe ausgeht , durchaus einver «
Waden

ES laute dahin, daß man gegenüber dem Staate

dann al» Angehöriger der römisch-katholischen Kirche gelte,
wenn man die vatikanischen Konstitutionen nicht
anerkenne .

Dies sei jedoch
'

selbstverständlich und bedürfe schon um
deßwillen eines gesetzlichen Ausdruck « nicht , weil den vati¬
kanischen Beschlüssen im Großherzozthum die staatliche An¬
erkennung versagt worden fei.

Nicht weniger richtig und selbstverständlich sei die drei
fache Konsequenz , welche die Vorlage au- jenem Prinztpe
zieht , nämlich :

1) daß alle bezüglich der römisch - katholischen Kirche er¬
lassenen Staatsgesetze auch auf die sog . Altkatholtken An¬
wendung fänden ;

2) daß die sog. Altkatholiken als solche keinen Verlust
der ihnen als Katholiken zustehenden Rechte erlitten ;

3) daß den Benefiziaten der Genuß ihrer Pfründen und
Einkünfte auch dann gesichert bleibe , wenn sie die vati¬
kanischen Konstitutionen nicht anerkennen würden.

Dies Alles sei vom Standpunkte des badischen Staats -
rechtS aus durchaus richtig und zweifellos, bedürfe aber
gerade deßhalb keiner besonder» gesetzlichen Anerkennung.

Blicke er aber weiter auf die Vorlage, so enthalte diese
manche bedenkliche Sätze, welche darauf hinaus liefen, daß
der Staat 2 Parteien der römisch katholischen Kirche als
vollberechtigte anerkennt — Gemeinden, welche unter der
kirchlichen Gewalt der bisherigen Obern stünden , und solche,
hinsichtlich deren diese Gewalt suspeudirt sei —, Altge-
metnven und neue Gemeinschaften, bei welchen letzteren der
Regierung die Prüfung und Entscheidung darüber zukom-
meu solle, ob sie kirchlich konstitutrt seien.

Konsequenter wäre eS gewesen , wenn die Vorlage einen
ganz andern Standpunkt eingenommen hätte , wenn sie
ausgesprochen hätte , daß als Angehörige der römisch-katho¬
lischen Kirche vom Staate nur die Katholiken anerkannt
würden , welche die vatikanischen Konstitutionen
verwerfen.

Dieser mannigfachen Bedenken unerachtet werde er für die
Vorlage stimmen.

Er werde dafür stimmen , obwohl er das Gesetz für ver¬
früht und, wa« die «othwendige Folge hiervon sei, für nicht
konsequent erachte .

Seine Gründe für das „Ja *
, welches er auSsprechen

werde, seien rein politischer Natur.
Nachdem zwei Faktoren der Gesetzgebung den Petitionen

der Altkatholtken um gesetzliche Normirung ihrer Verhält¬
nisse statt gegeben hätten, wünsche er nicht , daß rS dieses
hohe Haus sei , welche« das Gesetz zu Falle bringe , und
daun die Erste Kammer sich dem Vorwurf aus etze, sie und
sie allein sei es , welche den Aufschwung des AltkatholiziS -
muS verhindert habe.

Dazu komme, daß das neue Gesetz jedenfalls eine gute
Seite haben werde. ES werde nämlich den AuStrag des
Prozesses zwischen Alt- und Neukatholizismus beschleunigen
und einen rascheren Gang der an sich nothwendigen Ent¬
wicklung zur Folge haben, wonach der Altkatholizismus die
Neukatholrken in sich aufaehmen oder in der römisch-katho¬
lischen Kirche verschwinden werde . (Fortsetzung folgt.)

Verantwortlich« Rckaktmri
Paul Kretzschmar .

Handel and Verkehr .
Neuester Frankfurter Kurszettel tm Haupt -

blatt Hl. Seite .
Handelsberichte.

f Berlin , 2. Juni . ( Schluß vericht . ) Weizen per Juni
per Juni - Juli — » gelb« Weizen per Juni 8ü ' /, , per S -vt .«

Okibr, 80' /, - Koggen per Juni -Juli dS' /, per Sevibr.-Okldr. 56' /,
Ubil per Juni -J ilt Itz* , , per Sept .-Okwr . Lpiriru« per
Zuiit .Zuti 24 Thlr . 1k S „r„ Per Septemder -Oklbr. 23 Thlr . 4 Sgr .

» Köln , 2. Juni . Schlußberichr. Weizen fl -u , effekiiv hie-
jiqn 8' /, Thlr., esftknv fremder 9 Thlr. 7 Sgr . , per Juli 8 Thlr.
A Sgr , v-r Novbr. 7 Thlr. 22 Dar. Kogge« niedriger , «ff.
ftmder 6 Thlr. 1b Sgr. . per Juli ü Tdlr. 19 S - - , per Nov.
b Lhir. 13 Sgr . Rüböl f ft , effektiv 10 Thlr. 27 Sgr . , per
vkldi. 11 Thlr. 4' /, Lgi. Leinöl 11 Thlr . 3 Lgr .

t Hamburg , 2. Juni . Nachm (Schlutzbertcht.) Weizen per
Zuli » uz. 2S2 Ä. , per » aanst Schi . 247 G.. per S pt.-Okt. 240 « .
togaeu ve: Juli - Lug . 172 G. , per August G,pi. 170 <S. , per
Septdr . Okt. 169 G.

Mainz , 2 . Juni . Weizen matter , per I >li 18 fl. 42 kr. , per
Kovember 14 ft. 20 kr. Roggen ,» alt« , per I m » 11 fl. — kr. , per
Zuli 10 fl. S4 kr. , per Nov. 10 fl. IS kr. Hafer fester , per Juli

11 fl. 40 kr. Rüböl unvrrLnd. , per Oktbr. 19 fl. 40 kr. Slap» per
Spt . — fl. — kr.

Pari « , 2 Juni . RSböl p« Juni 77.7S , per Juli -August
79.S0, per Seplbc .-Dezbr. 82 .25 Mehr 8 Marken, per Juni 80 2S,
pa Juli August 77.2S per Seprdr -Dezbr. 67.LO Wetz-n per Jini
38 7b, per Juli -August 3S .—. Zucker 88» otSponiblc bk.bO. Spi¬
ritus per Juni 62. —.

« mste dam , 2 . Juni . Weizen looo aesSäftelo« . p« Nov. 33S.
Roggen io« , fest , ver , per Oklbr. 199 . Rüböl looo 34 per
Herost 3b ' /, . per Mut 187b 3v*/«. Rap« lo« , — , pe Herbst 374 .

Antwerpen , 1. Juni . W iz -n still aber fest behuuplet. Rouge«
oh e « a »eru,g und zu d haupl -t , KS ' iqSb. d,« p . wuide zu so .
27 —27 '/« abgegeben . Ja Gerste u d H >fer haben k ine bem rken«
weit en Ümlätz statiaesunden. — R ff. Petroleum still ; bl -nk di-p.
f ». 28 ' /, diz. 29 Br. , per Juni 28 ',, "e,. u. Sc. . I l>29 B . . Aua.
30 vc . . Spt . 31 « r. Oki. 32 S - ., Okt.-Dez . 33 Sr . . Sepr .-De,.
32 de, 32 ' /, Br. — Amerck. Schmalz rudig , Ma>ke W >lc r di- p.
fl 30 ' /« - 3oV«. Amerika». Ep ck ebensall « still , Preise u - ve. L - derl
und für Ioi »g middle» fr« . 116 , für short 118 zu nottreu . Kurz Köln
370 ',, .

/ Lonbov , 1. Juni . fEity -Bericht .j Diskontomarkt .
Wenig belebt und gut- Wech et wurden 1 3 P -q. eekomptir», « l - be¬
reit « Samstag glauben wir auch heute e,n« baldige weil« « Reduktion
de« Banksatzes Vorhersagen zu können .

Fondsbörse : Ruhig und kaum verändert.
Liverpool , 2 Juni , Baumwollenmarkt . Umsatz 10 000

B., davon aus Spekulation und « rport 2000 Ballen. Middling Up-
land 8'/, , Middling Orleans 8»/, . Fair Sgyptta» 8'

., , Fair
Dbollerah b» , Fair Broach L' /, . Fair Oomra 6 , Fair Makro«
k>' /« Fair Bengal 4 ' /», , Fair Smyrna 7 , Fair Pernam d»/„ ,
Mrddl . Fair Dholl. b-/, , M 'ddl. Dholl. 4«/„ Good middl. Dholl. b,
Good Fair Oomra 6' /«. Ruhig.

Köln - Mindener Eisenbahn - Prämiie « « Anleihe .
Serienziehung am 1. Juni . Gezogene Serien : 1134 2l01 3^ 62.

Wien , 1 . Juni . Bi der deultpen Ziehung de- 1864er Lovie ist
autz >r ven bereit« gemeldeten Serie« noch ine Serie 21 g-zogru worden.

Witt ernugSbeobachtu»gen
der » etrorologtschr» Station Karlsruhe .

2. Juni .
Mrg« . 7Udr
« >g«. r ,
«acht« « »

v-romeler
I» »» .

Lempe »
«mir
d, -0.

Fexchlig«
keil d>

Proteine»
Wdlt.

756.7 »m
755 1 w»
754 .5 »»

21 .0
87 2
20 .2

b9
4d
63

SW.
NW .
SO .

beaök heiter.

.196.6 Ap ^ l

H^ Wasserw ,

K 483. 2. Stadtgemernde Durlach .
Gras -Verkauf

M Gemeinde - und Almend¬
wiesen pro 1874 .
Einladung .

Amstag den s . Jnnir die Wiesen aus
der Platt , im Göhren und hinter Aue,
Mastweide , GänSweide , Hummel-
Wiesen , Apothekerstück , Reiherplatz,
Hinterwiesen , links und recht- der
Karlsruher Straße , da- Kleepück, die
Plotterwiesen und der kleine Drei¬
spitz bei der Unterwühle ; ISO Morgen .

Aittwoch de« 10 . Jnnir die kurzen
Stücke auf die Pfiuz , die Zwingelwie-
sen , die Nachtweidwiesenan der Pfinz ,
da- Tränkbühl , die Hermesen und die
LhorwartSwiesen , dre Hubwiesen ;

. 180 Morgen .
>M«erstag de« 11. Juni : die Neu-

wiesen ; 120 Morgen .
rttitag ve« IS . Jnni r die Zimmer-

platzwiesen , die RevnichSwiesen, die
Wiesen von der Nachiweide am En-
teukoy zwischen den Gräben , die Wie¬
sen am der Tagweide ; 107 Morgen.

Amstag de« IS . Jnni , Nachmittags :
die Srüchleinwiesen , die Wiesen beim
Brunnenhaus und Breitgaffe ; 18

divrrtag de» IS. Juni : die Wiesen im
Fülldrnch aus die Pfinz, dar untere
wiltie Stück , daS Einholdwäldlein
und das obere mittle Stück ; 126

. . Morgen. Anfang bei Büchig.^ Mlstag den 16 . Jnni r dar große Ha-
sendruch , die Füllwlesen , das Götzen -
stück und daS Hasnerrainle ; 88 Mor-

^ gen. — Ansang bei Blankenloch.
ENawoch de« 17. Jnni r die Wiesen

hinter und am Elimorgevbrnch , der
große Dreispitz bei der Schleismühle,
hinter der ehemaligen Lavdbanm-
Ichnie , daS Dorowäldlein und die

. Speckwieseo : 183 Morgen.
A Vtrftelgerulig säugt am 9 . Juni ,
Eugens 8 Uhr , an den übrigen

. Tagen Morgens 7 Uhr an .
den 18. Mai 1874.

Gemeinderaih.
I . Ab. d. B.:

Lichtrnberger .
Sie - rist.

Md Anlogast
im badischen Schwarzwalde am Fuße des Kniebis .

BeqinnMer Saison Mitte Mai .
1610 ü. M. von dichtbewaldete « Nadelholzforste « umgeben, gegen Nord-

ostwinde vollkommen geschützt , in einem reizenden Seuenthale der Reuch , mit ange-
nehmen schattigen Promenaden , kräftiger GebirgSlmt , zu klimatisch stärkenden Kuren
geeignet. Die Quellen , alealtsch -erdige Eiscnsancrlinge , zeichnen sich durch
ihre Leichtverdaulichkeit aus, Folge deS UedergewichteS kohlensaurer Verbindungen über
die minder edel« schweselsauren und des bedeutenden Auftretens de- kohlensanre «
Natrons , daher ihre ausgezeichnete Wirksamkeit bei aus anämischem Soden wur¬
zelnden BerdaunngSatonie « . Besonders empfohlen gegen Magendarmeatarrhe ,
eomplieirte Falle von Bleichsucht und Blntarmnth, Leber- und Milz»
schweünugen, Krankheiten der Venital-Organe und des Nervensystems .

Fichtennavelbäder , Donche», Salzbäder, Milch , Molken .
Dreimalige Popverbindung ab Eisenbahn-Station Appenweier ; ans Verlan¬

gen auch direkte Fuhren.

Unterzeichneter beehrt sich hiemit , ergebenst mitzutheilen , daß er seit Neujahr
obige» Etablissement alS Eigellthum von seinen Eltern übernommen hat , solche- mit
verschiedenen Verbesserungen und Berschöneru«gen versehen ließ und bestens bestrebt
sein wird, den Wünsche« der geehrten Kurgäste entgegenzukommen.

F .LS8. 2. (Ur . 7S tz.) GMtl Hubkk

Feiles
gemischtes Waaeen -Geschaft.

F .KSb. S. In einer sehr -gewerbreichen Stadt de» Kreise» Offen¬
burg ist ein seit einer großen Reihe von Jahren bestehendes ,

— gemischtes Waaren-Geschäft —j
mit Geschäftseinrichtung , Waarenlager und Wohnhaus , weil der Eigen-
thümer sich zurückzuziehen gedenkt , zu verkaufen. Dasselbe befindet sich in
vorzüglicher Geschäftslage, erfreut sich des besten Rufes, einer solide» stäu-
digrn Kundschaft und könnte sofort übernommen werden. Nähere Auskunft
errgeilt die Güierageutur von

Freibnrg i. Br ., Miinsterplatz 7, F . Adria«.

D.782. S. München .

Nstall - 8Lr § 6
für Familiengrüfte , LeichentranSporle in» Ausland rc., in alle« Größen von 70 fl.
hi» 400 sl. Tetegr . Aufträge werden sofort pr. EUgut expedirl.

Krz. Lchorg St Sohn , München ,
_ Schwanthaierstraße 87 ._

F .688. 1. Oberkirch . Die zweite

Versteigerung
des ehemaligen Herrschaftsgutes „Fürsteneck* im Großher -

zogthum Baden — siehe Nr . 99 dieses Blattes —
findet am
Donnerstag den SS. Juni I «, Nachm. 3 Uhr,

im „ GasthanS zur Linde" in Oberkirch statt.
Kausliebhaber , welche daS Gut au» freier Hand zu kaufen beabsichtigen , haben

ihre Angebote schriftlich an den Maffekurator der Lh . Nehroa d'schm Gantmafse,
Herrn G. GlaS in Vevey — Schweiz — zu richten.

Beschreibung de» Gute» mit BerkausSbediagmigen und nähere AuSkuuft er-
theilen

der Vertreter der Neyrond 'schen Gantmaffe und
VeschästSaogent WUHclm Bock, Beide in Oberkirch .

F .493. 3. Haltenberg stetten .
E>sbabnslaltpu Niebet stetten,

Oberamt Gerabronn , Königreich Württemberg.

_ Hofguts' Berpachtung .
L, «e Pachljen de- HofguiS Bemberg , GemeindcbezirkS Roth am See , glei-

chen OberamtS , geht mit Lichtmeß 1877 zu Ende , und soll dasselbe hoher Weisnn,
zufelge aus weitere 18 Jahre verpachtet werden.

Dieser Gut , eine eigene Markung ohne weitere Insassen bildend , umfaßt außer
den mit hinreichenden Räumlichkeiten versehenen Gebäuden :

8 ' , Morgen ooer — Hektar 82 Ar 73 Meter Gärten ,
204 ' >, „ , 64 „ 33 „ SO „ Ackerfeld,

63» , „ 20 „ 1 , 36 „ Wiesen,
30°/, „ „ S „ 65 , 82 „ Weiden.

zus. 300' /, Morgen- 94 Hektar 88 Ar 81 Meter,
und eine Schäferei , welche 17b Stück Schafe ernährt .

Zur Einreichung der Pachtofferie im SudmissionSwege wird als Schlußter -
min der

1. Jnli 1874
bestimmt , an welchem Tage die von »en Submittenten versiegelt und mit der Be-
zeichnung „ Pachwfferte für da» Hofgut Lemberg " an die Unterzeichnete Verwaltung
eingereichten Offerte geöffnet werden .

Die Gebäude und die größtentheil » arrondtrten Güter befinden sich in ganz
gutem Zustande und kann der Absatz der Erzeugniffe durch die Lage an frequenten
Straßen und durch die am Gute vorbeisührende , mit einer Station ,n Roth am See
versehene Eisenbahnlinie Würzburg— Mergentheim - Crailsheim—Hall- Heilbron«, be¬
ziehungsweise Crailsheim—Nördlingen und Aalen—Stuttgart, leicht vermittelt werden.

Indem wir nun Pachtliebhaber , auswärtige mit legalen BermSgenSzeugnifsen
und dem Nachweis ihrer Befähigung zur rationellen Bewirthschaftuug einer solchen
Gutes versehen , hiezu einladen , bemerken wir , daß da» Gut jeden Tag eingesehen
und über die näheren Verhältnisse und Bedingungen bei der Unterzeichneten Stelle
Auskunft eingeholt werden kann.

Haltenbergstetten , der 80. Mai 1874.
Fürstl. Hohenlohe -Jagstberg'sche DimSneuverwalturig .

K u o in.

Preßkohlen
aus reinen Holzkohlen

dargestellt.
Dieses vortreffliche Material , welche » in

neuerer Zeit hauptsächlich mit Erfolg zur
Heizung der Eisenbahnwaggon » benützt
wird , und welche- sich eben so gut für alle
Zwecke eignet , wo eS sich um eine gleich-
mäßige und intensive Wärmeerzeugunghan¬
delt, namentlich sür Goldschmiede, Gewehr-
fabrikeu, Uhrmacher, Appreturanstalten rc.,
liefert der Verein für chemische Industrie in
Wittichen, Amt» Wolsach, in Baden.

Nähere Auskunft wie GebranchSanwei -
sung ertheilt unser Verwalter , Herr Josef
Becker in Wittichen, sowie daS VerkaufS-
burean de» Vereins in Frankfurt a. Main,
vleichstraße 11. B .373. ,10.

Verein für chemischeJudnstrie.
F 659 . 8. Ofseuburg .

Weitwersteigeruttg .
Wegen Auszugs läßt Notar Serger in

Offenburg in seiner Behausung
Donnerstag den 11 . Juni 1874 ,

früh 10 Uhr ,
nachverzeichneteWeine öffentlich versteigern.

Weiße Weine :
La . 3 Ohm 1v73er Bergwein,
. SO - 1871er Bergwein,
, IS . 1871er Slsafler,

ca.

Ta.
k,
»

10 Ohm 1870er Bergwein,7 „ 1870er Klingelberger.
Rothwein :

7 Ohm 1873er Zeller,« , 1873er ,S6 . 1872er
'

3 „ 1878er Aukle »,23 , 1871er,18 . 1870er,1 '/, „ 1870er Ln- leS.

F.619 . 2. Frankfurt a. M. Füreine
Gtfenhemdlun > »
Ge« « werden ein gewandter Magszrnirr,
sowie ein tüchtiger Comptoiritt , beide in
der Branche erfahren, qesucht . Frank ,
Offerten snb LI. « 1654 durch dre » «.
uvurcu -EkpedittvnvonZi»»»««»»««-,»
ch- in a. M.
erbeten.

F .686. 1. Pforzheim .
Gehilfm-Gesuch.

Unsere II . G-Hilfenstelle , durch Beförde-
rung des gegenwäriigeuInhabers erledigt,wird z ir baldigen Besetzung durch einen
Kanzle,gehüfen ausgeschrieben . Gehalt600 fl. Den Vewcrbnngen sind Zena -
Nisse anznschließen .

Pforzheim, den 1. Juni 1874.
Großh. DomLnmverwaUung,

Ran .



G.693 . Lichtenau .

Oeffentliche Aufforderung
zur Erneuerung der Einträge von Vorzugs- und Unter¬

pfandsrechten .
Diejenigen Personen , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - oder Unter -

psandSrechien länger als 30 Jahre in den Grund - oder UntervfandSbüchern der Ge¬
meinde Lichtenau , AmtSgerichtSbezirkS Kork , eingeschrieben sind , werden
hiermit auf Grund der Gesetzes vom 5 . Juni 1880 , die Bereinigung der

UnterpfandSbücher vetr. (Reg.- Bl. S . 213 ) und deS Gesetze» vom 2ü . Januar
1874 , die Mahnungen bei diesen Bereinigungen betr. ( Ges .- u . B . Bl . S . 43), aus-

geiordcri, die Erneuerung derselben bei dem untersertigien Gewähr - oder Psondgerichte
unter Beobachtung der im 8 20 der BollzugSverordnung vom 31 . Januar 1874

(Ges .- und V .- Bl . S . 44) vorgeschriebenen Formen nachzusuchen , fall» sie noch An¬

sprüche auf da- Fortbestehen dieser Einträge zu haben glauben, und zwar bei Vermei¬

dung deS RechtSnachtheileS, daß die innerhalb sechs Monaten nach dieser
Mahnung nicht erneuerten Einträge werden gestrichen werben.

Dabei wird bekannt gemacht, daß ein Berzeichniß der in den Büchern genann¬
ter Gemeinde seit mehr als dreißig Jahren eingeschriebenen Einträge in dem Ge¬
meindedause zur Einficht offen liegt.

Lichtenau, den 3. Juni 1874.
Das Gewahr - und Psandgericht. Der BereinigungS -Kommifsär :

_ Hrick , Bürgermeister . E . Schenk .

Oeffentliche Aufforderung
zur Erneuerung der Einträge von Vorzugs- und Unter¬

pfandsiechten.
Diejenigen Personen , zu deren Gunsten Einträge von Vorzug»- und Unterpfand»,

rechten länger als dreißig Jahre in den Grund - oder UnlerpfandSbüchern der Ge¬
meinde Lin x . AmtSgerichtSbezirkS Kork , eingeschrieben find , werden hiermit aus
Grund de» Gesetzes vom 5 . Juni 1860 , die Bereinigung der UirterpsaüdSbücher
beir . iReg . Bl . S . 213 ) und des Gesetze » vom 28. Januar 1874 , die Mahnun -

gen bei diesen Bereinigungen betr . (Ges .- u . V . - Bl . S . 43 ), ausgesordert, die Erneue¬

rung derselben bei dem unterfertigten Gewähr - oder Psandgerichte unter Beobachtung
der im A 20 der BollzugSverordnung vom 31 . Januar 1874 (Ges . « . V .-Bl . S . 44)
vorgeschriebenen Formen nachzusuchen , fall» sie noch Ansprüche aus daS Fortbestehen
dieser Einträge zu haben glauben , und zwar bei Vermeidung deS -RechtSnachtheileS ,
daß die innerhalb sechs Monaten nach dieser Mahnung nicht er¬
neuerten Einträge werden gestrichen werde».

Dabei wird bekannt gemacht , daß ein Verzeichniß der in den Büchern genann¬
ter Gemeinde seit mehr als dreißig Jahren eingeschriebenenEinträge in dem Gemeinde¬

hause zur Einsicht offen liegt.
Linx, den 3 Juni 1874.

DaS Gewähr - und Pfandgericht. Der BereinigungSkommifsär.

_ Enderle , Bürgermeister . E . Schenk .
G.6v6 . Äillstätt .

Oeffentliche Aufforderung
zur Erneuerung der Einträge von Vorzugs - und Unter¬

pfandsrechten .
Diejenigen Personen , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - oder Unter-

pfandSrechten länger als dreißig Jahre in den Grund - oder UnterpsandSbüchern der
Gemeinde Willstätt , AmtSgerichtSbezirkS Kork , eingeschrieben find , werden hier«
mit auf Grund des Gesetze- vom 5. Juni 1860 , die Bereinigung der Unterpfands¬
bücher betr. (Reg.-Bl . S . 813 ) und deS Gesetzes vom 28. Januar 1874 , die
Mahnungen bei diesen Bereinigungen betr. (Ges.- u. V.- Bl. S . 43 ), ausgesordert, die

Erneuerung derselben bei dem unterfertigten Gewähr - und Psandgerichte unter Beobach¬
tung der in § 20 der BollzugSverordnung vom 31. Januar 1874 (Ges.- u . V .-Bl .
S . 44) vorgeschriebenen Formen nachzusuchen , fall- sie noch Ansprüche auf da» Fort¬
bestehen dieser Einträge zu haben glauben, und zwar bei Vermeidung deS RechtSnach-

theileS , daß die innerhalb sechs Monate » nach dieser Mahnung nicht er¬
neuerten Einträge werden gestrichen werden.

Dabei wird bekannt gemacht , daß ein Verzeichniß der in den Büchern genann¬
ter Gemeinde seit mehr als dreißig Jahren eingeschriebenenEinträge in de« Gemeinde-

Hause zur Einficht offen liegt.
Willstätt , den 3 . Juni 1874.

Das Gewähr - und Pfandgericht : Der BereinigungSkommiffär :

G.L66. Herzthal .

Bekanntmachung .
Die Bereinigung ter Grund - und Unterpfandsbücher der

Gemeinde Herzthal - Mcisenbühl betreffend .
Auf Grund deS Gesetzes vom S. Juni 1860 und vom 28 . Januar 1874 werden

sSmmtlrche Gläubiger , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - und UnterpfandS -

rechien in den hiesigen Grund - und Unterpfandsbüchern seit länger als dreißig Jahren
eingeschrieben find , ausgesordert , die Erneuerung der Einträge in der nach 8 20 der

Vollzugsverordnung vom 31 . Januar 1874 vorgeschriebenen Weise nachzusuchen , fall»

sie noch Ansprüche auf Fortbestehen dieser Einträge zu haben glauben.
Die innerhalb sechs Monaten nach Erscheinen dieser öffentlichen

Mahnung nicht erneuerten Einträge werden gemäß Art . 4 de» Gesetze» von Amts -

wegen gestrichen , beziehungsweise für erloschen erklärt.
Ein Verzeichniß der seit länger al» dreißig Jahren in den hiesigen Grund - und

UnterpsandSbüchern eingeschriebenen Einträge liegt im hiesigen Nachhause zur Einsicht
offen.

Herzthal , den 26. Mai 1874.
DaS Pfandgericht : Der BereinigungS -Kommiffär :

_ Bürgermeister Huber . Fehrenbach , Rathschrecher.
G .667. Nr . 884. AmlSgerichtSbezirkRadolfzell. Gemeinde Radolfzell .

Oeffentliche Aufforderung .
Grund - und Pfandbuch -Bereinigung betr.

Aus Grund deS Gesetzes vom 28 . Januar 1874 , die öffentlichen Mahnungen
bei der Bereinigung der Grund - und UnterpfandSbücher betreffend, ergeht hicmit

1. an sämmilichc Gläubiger die Mahnung , die seit länger als dreißig Jahren in
die Bücher eingeschriebenenEinträge , diese , insosern sie noch giltig find , zn
erneuern ;

8. widrigenfalls die innerhalb sechs Monaten nach dieser Mahnung
nicht erneuerten Einträge gestrichen werden ;

3 . zugleich wird kundgegeden , daß ein Verzeichniß der in den Büchern genannter
Gemeinde seit mehr al» dreißig Jahren eingeschriebenen Einträge in dem
Gememdehause zur Einsicht offen liegt.

Radolfzell, den 1. Juni 1874.
DaS Psandgericht : Der Bereinigungr -Kommifsär :

Vogt . Sommer , Rachfchreiber.

^ ekanntmachmrg.
Auf Grund de- Gesetze » vom 5. Juni 1880 und vom 28 . Januar 1874 werden

sämmtliche Gläubiger , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - und Unterpfands -

rechten in oen hiesigen Grund - und UnlerpfandSbüchern seil länger als dreißig Jahren
eingeschrieben find , ausgesordert , die Erneuerung der Einträge in der nach Z 20 der
VollzugSveroidnung vom Ll . Januar 1874 vorgeschriebenen Weise nalhzusuchen, falls
sie nock Ansprüche auf daS Forwestehen dieser Einträge zu haben glauben.

Die innerhalb sechs Monaten nach dem Erscheinen dieser öffent-
lichen Mahnung nicht erneuerten Einträge werden gemäß Artikel 4 de» Gesetzes von
Amtswegen gestrichen , beziehungsweise sür erloschen erklärt.

Ein Berzeichniß der seit länger al» dreißig Jahren in den hiesigen Grund - und
Unterpsandsbüchern eingeschriebenen Einträge liegt aus hiesigem Rathhause zur
Einsicht offen.

Zusrnhoff » , den 26. Mai 1874.
Das PsaMgertcht : Der Bereinigungs -Kommissär :

Bürgermeister Huschle . Fehrenbach , Rathschreibcr.

VUkzzerlikhe StectztSpstege
Orffemltche Aufforderungen .

G625 . Nr . 4464 . Wein he iw . Pe¬
ter Maier 11. , Schmied von Großsachsen,

besitzt durch Eibschaft voa feinen Eltern auf
Gemarkung Großsachsen folgende Liegen¬
schaft :

La. 10 Ruthen Rain tm Heidenloch ,
begrenzt oben vom Äemeiudewald

Großsachsen, unten die Bach.
Diese» Grundstück ist auf deu Nomen der

Grblafser nicht eingetragen , weßhalb da»
Gewährgericht de« Eintrag de- EigenthumS-
übergang» verweigert.

Auf Antrag de- Peter Maie » 11 . von
Großsachsen werden nun alle Diejenigen ,
welche auf diese Liegenschalt in de» Ärund -
und Pfandbüchern nicht eingetragene , auch
sonst nicht bekannte dinglich « Rechte , oder
lehenrechrliche oder fideikommiffarische An¬
sprüche haben, oder zu haben glaube», auf¬
gefordert, solche

binnen 4 Wochen
dahier geltend zu machen , widrigenfalls
solch« dem neuen Erwerber gegenüber für
erloschen erklärt würden .

Weinheim , den 27 . Mai 1874.
Großh . bad. Amtsgericht.

Spangenberg .
G .646. Nr . 4847 . Säcking « n . Jo¬

hann Stall und seine Ehestau Genoseva,
geb - Rünzi , von Hattingen besitzen in rer
Gemarkung Hänner ca. 1 Jauchert Acker in
der obern Rotzenwiehl , neben Joses Albiez
und Joses Huber von Hollivgen , und ca.
3 Viertel Acker in der Rotzenwiehl , neben
Stefan Thoma und Ferdinand « unzelmana
Wiitwe von Hattingen Diese Liegei,schäf¬
ten find im Grundbuch nicht eingetragen.

ES werden nun aus Antrag all , Diejeni¬
gen , welche an diese Liegenschaften in den
Grund und Pfaudbüchein nicht eingetra¬
gene , auch sonst nicht bekannte, dingliche
Rechte , lehenrechrliche oder stdeikomwissa -
rische Ansprüche haben, gder zu haben glau-
ben, ausgefordert, solche

binnen zwei Monaten
dahier geltend za machen , widrigenfalls sie
ven gegenwärtigen Besitzern gegenüber ver¬
loren gehen würden .

Säckingcn , den 23 . Mai 1874.
Großh . bad . Amtsgericht.

Stehle .
Ruß .

G .655. Nr . 5318 . Eberbach . Schis -
fer Heinrich R aab II . von hier und dessen
Schwester Katharina Raab , ledig, von da
besitzen auf Gemarkung Eberbach 48,34
Meter (2 Ruthen 5 Fuß ) GraS - und Baum¬
stück im Binderhäußle , neben Rathschreiber
Schneider und Sternwirth Karl Buffemer .
Der Gemeinderath dahier verweigert die
Gewähr zum Grundbuch «.

ES werden deßhalb alle Diejenigen , welche
an genannter Liegenschaft dingliche Rechte,
lehentechtliche oder fideikommiffarische An¬
sprüche zu haben glauben , ausgefordert,
solche

innerhalb 2 Monaten
dahier geltend zu machen , widrigen» diesel¬
ben de» Äuffvrderern gegenüber für erlo¬
schen erklärt würden .

Eberbach, den 28. Mai 1874.
Großh . bad. Amtsgericht.
E . von Stockhorn .

G .652. Nr . 3325 . Meßkirch . I . S .
der Markgräflich Bad . StandeSherrschast
Salem gegen »»bekannte Berechtige , Eig«n -
lhum betr. Die in diesseitigerVersüßung
vom 23 . Februar d. I ., Nr . 1101 , genann-
ten Rechte an die dort bezeichnetenGrund¬
stücke der Markgräfiich Bad . Staridesherr -
schast Salem ans Gemarkung Rast werden
hiermit dieser Standerherrschaft gegenüber
für erloschen erklärt .

Meßltrch , den 2S. Mai 1874 .
Großh . bad. Amtsgericht.

Farenschon .
Häusler .

G .57S. Nr . 5892 . Breisach . Nach-
de« ans unsere Aufforderung vom 23 Fe¬
bruar 1874 , Nr . 2164 , Rechte der genann -
ten Art an die dort bezeichnetenLiegenschaf¬
ten nicht geltend gemacht worden find, wer -
den solche de» »etzigen Besitzern Sylvester ,
Wilhelmine , Therese, Wilhelm . Benjamin ,
Johann Baptist und Josef Schott von
KieLlmSbergen gegenüber für erloschen er¬
klärt .

Breisach, den 21 . Mai 1874 .
Großh . bad. Amtsgericht,

v . Weiler .
G .55S . Nr . 7508 . Ueberlingen .

I . S .
der Gemeinde Beuren

gegen
unbekannt « Dritte ,

EigenthumSrecht betr.
Unter Bezugnahme aus die diesseitige Auf¬

forderung vom 27 . Oktober v. J , Nr . 14466,
werden alle in derselben bezeichnet «« Rechte
Dritter der AufforderungSklägerin , Ge¬
meinde Beuren , gegenüber sür erloschen
erklärt .

Ueberlingen , den 20. Mai 1874 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Büchner .
Aaist .

G .538 - Nr . 5095. Staufen . Nach¬
dem aus die diesseitige Aufforderung vom
4 . März d . I . innerhalb der anberauwten
Frist keine der dort bezeichneten Rechte an
die dortselbst aufgefützrten Liegenschaften
geltend gemacht worden find, so weiden die
Aultzesordenen dem Machia» Roth und
besten Ehefrau Josesa Gutgsell von
Psaffcmveiler gegenüber sür verlustig er¬
klärt .

Staufen , den 20 . Mai 1874.
Großh . bad - Amtsgericht.

Zentner .
F . Dufner , Akt.

V 633 . Nr . 5095 . Wolsach . Da aus
die veröffentlichte AufforderungSklag« vom
15. April 1874 , Nr . 3759 , keinerlei An-
spräche an die daselbst beschriebenenLiegen
schäften der Gemeinde Steinach Seiten »
dritter Berechtigter erhoben wurden , — so
werden dieselben nunmehr der vcrbesaglen
AufforderungSklägerin gegenüber für verlo¬
ren erklärt .

Wolsach, den 22. Mai 1874.
Großh . bad . Amtsgericht.

H . K o h l n n t.

« .570. Nr . 4668. « retten . Unter
Bezug ans die diesseitige Aufforderung vom
11 März 1874 , Nr . 2390 , werden alle in
derselben bezeichneten Rechte Dritter au der
dort genannten Liegenschaft der Aufsorde-
cungSklägerin, Ludwig Loh ne iS Ehefrau
von vauerbach , gegenüber für erloschen
erklärt.

« retten , den 22 Mai 1874.
Großh . bad . Amtsgericht,

vr . Kupfer ,
« aut» .

G.680 . Nr . 6199. Breisach .
Fridolin Jung von Niederiimsinge»
haben wir Gant erkannt und zum Richtig¬
stellung»- und Vorzugsverfahren Tagsahrt
auf

Samstag den 20. Juni d. I .,
früh9 Uhr ,

angeordnet , wobei alle Diejenigen , welche
aus was immer für einem Grund Ansprüche
an die Gantmasfe machen wollen , solch- bei
Vermeidung des Ausschlussesvon der Gant
persönlichoderdurch gehörigBevollmächtigte,
schriftlich oder mündlich anzumelden und
unter gleichzeitiger Vorlage der BeweiSur-
kunden oder Antretung deS Beweises mit
andern Beweismitteln ihre etwaigen Vor¬

oder UnterpsandSrechtezu bezeichnen
oben.

Damit verbindet man die Anzeige, daß
bei dieser Tagsahrt ein Massepfleger und
Gläubigerausschuß ernannt , Borg - und
Nachlabvergleicheversucht werden , mit dem
Beisatze , daß in Bezug auf Borgverglerche
und Ernennung des Massepflegers und
GläubigerauSschussesdie Nichterscheinenden
als der Mehrheit der Erschienenen beitre¬
tend angesehen werden.

Zugleich werden die im Auslande woh¬
nenden Gläubiger ausgesordert , längsten-
bis zur Tagfahrt einen dahier wohnenden
Gewalthaber für den Empfang aller der¬
jenigen Einhändigungen auszustellen, welche
an die Parteien selbst zu geschehen haben,
widrigenS alle weitern Verfügungen und
Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie
wenn sie der Parte , eröffnet wären/am
Sitzungsorte de » Gerichts angeschlagen ,
beziehungsweise denjenigen im Auslande
wohnende» Gläubigern , deren Wohnort be¬
kannt ist , durch die Post zugesendet würden.

Breisach, den 28 . Mai 1874.
Großh . bad. Amtsgericht,

v. Weiler .
G.673 . Nr . 3737. Psnlleudors . Ge-

ge» Franz Joses Nothweiler , Gastwirth
und Krämer von Wintersulgen , haben wir
Gant erkannt , und eS wird nuumehr zum
Richtigstellung- - und VorzugSverfahreu
Tagsahrt anberaumt auf
Donnerstag den 16. Juni d. I . ,

Vormittags 9 Uhr .
ES werden alle Diejenigen , welche aus

» aS immer für einem Grunde Ansprüche an
die Gantmasfe machen wollen, aufgefordert,
solche in der angesetztenTagsahrt , bei Ver¬
meidung deS Ausschlußes von der Gant ,
persönlich oder durch geböHg Bevollmäch¬
tigte, schriftlich oder mündlich , anzumelden
nnd zugleich ihre etwaigen Vorzugs - oder
UnterpsandSrechtezu bezeichnen , sowie ihre
Beweisurkunden vorznsegen oder den Be¬
weis durch andere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagsahrt wirb ein Maste-
Pfizer und ein GlimbiaeranSfchuß ernannt ,
und ein Borg - oder Nachlaßvergleich per-
sucht werben , und e» werden in Bezug aus
Vorgvergleiche und Ernennung deS Maffe-
pstegerS und GläubigerauSschnffeSdie Nicht-
erfcheinenden als der Mehrheit der Er¬
schienenen beitrelend angesehen werden.

Die im AuSlande wohnenden Gläubiger
haben längsten- dis zu jener Togfahrt einen
dahier wohnenoen Gewalthaber für den
Eu psang aller Einhändigungen zu bekellrn.
welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren
Verfügungen nnd Erkenntnisse mit der glei¬
chen Wirkung , wie wenn sie der Parte » er¬
öffnet wären , nur an dem SitzungSorte
der Gericht» angeschlagen würden.

Psullendorf . den 28. Mai 1874.
Großh . bad. Amtsgericht.

Weisenhorn .

angenommen , der Beklagte mit ^Einreden ausgeschlossen , und unter l
«Heilung desselben in die Kosten varb 'L
Klaggesucht erkannt würde , so 'ern § ,,7
« echten begründet und durch die au»,
nen Akren und Urkunden dieKlageL
chen genügend nachgewiesen sind.
wird dem Beklagten - nfgegeben, eine/ ^
Orte de« Gerichts wohnenden « ewattb .2
auszustellen , widrigeusaÜS alle
Verfügungen und Erkenntnisse ustdec »l?
chen Wirkung , wie wenn sie d, -- P,rksO
öffnet wären , an dem SitznngSon de« « k
richt» angeschlagen werden solle» .

^
Bon Verstehendem werde» die Giäakt^ .

gemäß § 1058 der b. P .O. hiermit iuL ^ n
niß gesetzt.

Mannheim , den 27 - Mai 1374.
Großh . bad . Kreis - und Hafgencht.

Livilkamwer .
^

Der Versitzende:
W u n d t.

DeitigSm,g ^
EstNtlKMgmrge ».

G .527 . Nr . 58o2 . Breisach . Di.
ledige Elisabeths Franziska Wa » m « r A
Gretzhausen wurde wegen bleibeaderG-j
steSschwäche gemäß L.R .S . 489 entwülltür
und ihr Johann Diersperger , La»?,
wirth in Oberrimsingen , all Vormund
stellt.

Breisach, den 18- Mai 1874 .
Großh. bad . Amtsgericht,

v . Weiler .

» eine
de« 30 .
so » in

schichte «

Strafrechtspflege.
Ladungen na» Fahndung«.

G .678 . Nr . 70S4 . Lahr . Der I?
Jahre alte Lehrling Otto Tschopp, ^
Pforzheim ist dringend verdächtig, deu B«.
trag von 700 st. in Papiergeld zum Rach,
theile der Firma I . H. Geiger dahU
unterschlagen und sich damit flüchtig gemzM
zu haben.

Wir ersuchen , auf denselben zu fahnda
ihn im BetretungSfalle festzunehmen mit
an uns abliefern zu lasten.

Auch wolle der Geldbetrag , in dessen K.
sitz Tschopp betreten wird , io Beschs
genommen werden.

Derselbe soll sich Samstag den 30. W ,
Nachmittags , in der Gesellschaft einer ä».
der» Lehrlings , mit Namen Fing , do, >,a
hier entfernt , und die Absicht kundgegeft,
haben, der Kunstreiter - Gesellschaft Echtem
welche kürzlich hier Vorstellungen gegrim,
nachreiseu zu wollen ; weßhalb Tschad
möglicher Weise an dem Orte sich auW ,
au welchem diese Gesellschaft zur Zeit 8 «r>
Peilungen gibt.

Tsch - PP ist ziemlich groß gewachst^
schlanker Statur , und trug bei seiner<et-
weichung von hier dunkelfarbige Kleid»»;
und schwarzen Filzhut .

Lahr, den 2. Juni 1874 .
Großh . bad . Amtsgericht.

W licken ».
G .645. Sect . III . J .Nr . 1803. Sip

statt . Durch daS unterm 23. Mail . Z)
bestätigte kriegsgerichtliche Erkenntniß v«p
13. deffelbigen Monat » wurde der R«kü
der 3 . Eskadron 2. badischen Dragoner» ^
wentS Markgraf Maximilian Nr . 21, I »
Han» Friedrich Schvurer vv« Mqhpf
Amt Lörrach , als fahnenflüchtig erklärt in»
tu ein » Geldstrafe von 50 Thalern verurthnlt

Rastatt , den 29 . Mai 1874.
Königl. GonvernementS -Gericht.

gez. vvn Gayl , gez . Reh » ,
Generallieuteuaut u. Oberauditem.

Gouverneur .

»eine
Wlerhöö
Leuten «
iommanj
bataillor
Md der
de» für

Gleich
guiuisteri
dantur
dautnr i
kauten ^

, Kredo
Armeeko

BermSgellSabsouderusgeu .
G .671 . Nr . 2887 . Freiburg . Die

Ehefrau des Johann Klein , Kunigunde,
geb. Schmidt , in Walclirrd hat gegen
ihren Ehemann Klage aus VermögenSabson-
verung «rhoben-

Tagsahrt zur mündlichen Verhandlung
der Klage ist anberaumt aas

Freitag den S. Juli d. I .
Vormittag « « , Uhr ,

was hiermit den Gläubigern der Eheleute
zur Kenniniß gebracht wird.

Freiburg , den 26. Mai 1874.
Großh . bad - Kreis und Hofgericht.

Eivilkammer.
v. Rotteck .

Brännig .
« L70 Nr . 3SSS. Mannheim . I . S .

der Ehefrau deS Georg Müller von Gem-
wlngen , Auguste, geb - Rapp , in Gewann -
gen, Kl ., gegen ihren Ehemann , z. Zt . an
unbekannte» Orien , VerwSgenSadjontzerung
betr., hat Anwalt 1»r . Grimm Namen »
der Klägerin aus Grund der bedeutenden
ileberschuldung de » Beklagten Klage auf
BerMögeuSabjonderung erhoben.

Tegsah ' t zur öffentlich mündlichen Ver¬
handlung wud aus

Donnerst - gden 9. Juli d. I . ,
Vormittags S Uhr ,

anberaumt , ukid wird hiezu der flüchtige
Beklagte mit der Aufforderung »argeladen,
daß er, wenn er den Klagauspruch bestrei¬
ten wolle , unvecweilt einen Gewalthaber
auszustellen habe, und unter der Androhung
deS RechtSriächtheil » , baß im Falle seiner
Nichtveriretnllg in der anberaumreo Tag -
fahrt auf gegentheiligeS Anrufe « der thal -
sächliche Inhalt der Klage Jür znzestanden

Ber « . BeromkütMGch » « - »».

F .684. 1 . Karlsruhe .

Bepktluf
von alten Schienen M

Schienenftücken .
Mit Ermächtigung Großh . General-Di'

rektion der Staatseisenbahrien werdeu nm
Mittwoch den 10 . d. M-,

VermirtagS 9 Uhr ,
in den Räumlichkeiten unsere» Haixptmqd
zinS «hier 3HOOU Ltr . für BahngpMM
tauglich« alte Schienen und SchienenM
in öffentlicher Versteigerung on den Meck-
bietenden gegen Baarzahlupg dem Berl»»i>
auSsetzen Die bezüglich« , Beding »»-»
werden vor der Versteigerung bekannt geff>
ben werden-

- Karlsruhe , den 1 . Juni 1874.
Großh . Hauptv «rivaltu »g dar Eiseubahw

Magazine .
Weißlinge r.

F 66S 2. Karlsruhe .

Vergebung von As»
arbeiten.

Die Arbeiten zur Erstellung ei««» WH
gebäode» sür den Borst «»» b«S chemstW
LaberatoriumS am Polytechnika« daftck
find im SoumisstonSwege nach Siozelprn -

sen zu «ergeben, «ad zwar :
1) Maurerarbeit , im Betr « . . .

v. ub ^ Iänstg . . . .
2) Sleinhau,rarbeit (rothe

Grein, ), i« Betrag van
3) Zimmerarbeit . . . .
4) Schretuerarbeit . . .
5) Glaserarbeit . . . .
6) Schlofferarbeit . . .
7) Blechnerarbrit . . . .
8) Schmirdarbkit . . . .
9) Schiefer»e«k<-rarb «it . .
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Karlsruhe , den 29 . Mai 1874.
Larry

Druck »uo Verlag dr.r S. Prgua ' schr» Hosbuchdruckerri,
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